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1. Spielberechtigung 

Amateure 
• Mitglieder einer anerkannten Golforganisation der ASG 
• aktive Mitglieder des europäischen Golfverbandes EGA 
• weitere Mitglieder eines gleichwertigen weltweiten Amateur-Golfverbandes. 
 
Golf Professionals 
• Mitglieder der Swiss PGA 
• Mitglieder einer offiziellen anerkannten PGAs  
 

2. Spielerische Anforderungen 

Die Hcp-Grenze für Gäste von Montag bis Sonntag beträgt höchstens Handicap 54,0 oder die Platzreife PR/Platzerlaubnis (PE), die von einem 
Augwiler Golfprofessional in Augwil bescheinigt wurde.  
 
EDS- (oder RPR-Karten)  
Müssen vor Antritt der Runde beim Empfang angemeldet und bezahlt werden. Nach Beendigung der Runde wird  
die Scorekarte zur Auswertung (und anschliessender Intranet-Übertragung an den Heimatclub) abgegeben.  
Nicht abgegebene Scorekarten werden mit NRV (no return handicap-relevant) gewertet. Der Zähler  
(kein Familienmitglied) muss ein HCPI von maximal 36.0 vorweisen. 
 

3. Startzeitenreservierung / Anmeldung 

Montag bis Freitag (ausser an Feiertagen) 
Für eine Spielberechtigung ist immer eine Voranmeldung notwendig. Gäste ohne Voranmeldung  
dürfen zurückgewiesen werden.  
 
Samstag, Sonntag, Feiertag 
An Wochenenden und an Feiertagen bleibt die Anlage der GTPA AG grundsätzlich für die Mitglieder des GCA  
reserviert. An Wochenenden und an Feiertagen können Mitglieder des GCA Gastspieler einladen.  
Ein Mitglied kann Gäste einladen und er hat mit diesen im selben Flight zu spielen.  
 
Die GTPA AG ist berechtigt, einer beschränkten Anzahl Gästen eine Spielberechtigung zu erteilen, sofern es die Platzauslastung zulässt.  
 
Jeder auswärtige Golf Professional einer offiziell anerkannten PGA hat sich vorab bei der Geschäftsführerin (GF) anzumelden und darf drei Mal pro 
Jahr, Montag bis Sonntag, kostenfrei auf der Anlage spielen. Der Golfpro darf eigene Kunden auf dem Golfplatz (nicht auf der Driving 
Range/Übungsgreens!) unterrichten, sofern der Spielfluss dadurch nicht beeinträchtigt wird. Zu Unterrichtszwecken darf die Übungsanlage 
ausschliesslich von Mitarbeitern der Golfschule Augwil benutzt werden. 
 

4. Abmeldung 

Bei Nichtantritt („No Show“) und/oder ohne Absage bis 12 Stunden im Voraus sind die Greenfee-Gebühren in voller Höhe vor Antritt der nächsten 
Runde zu begleichen.  
 

5. Preise / Vermietung 

Die Preise für Greenfees, Vermietung von Caddies, E-Caddies, Leihschläger und Golfcarts sind im Aushang beim Sekretariat und im Internet 
veröffentlicht. 
 

6. Zuständigkeit / Ausschluss 

Bei Fragen zur Spielbetriebsordnung wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle und der Ranger sind allen Nutzern der Anlage 
gegenüber weisungsbefugt. Wer gegen die Spielbetriebsordnung verstösst oder den Anweisungen des Rangerdienstes nicht Folge leistet, kann für 
eine bestimmte Zeit von der Benutzung der gesamten Golfplatzanlage ausgeschlossen werden. Im Wiederholungsfall oder bei schwerwiegendem 
Verstoss kann ein Ausschluss auf unbestimmte Zeit erfolgen. 
 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Spielbetriebsordnung der GTPA AG bleiben vorbehalten. 
 

Startzeiten 
 können online 7 Tage (für 
Mitglieder) und 5 Tage (für 

Gäste) im Voraus via 
www.golfaugwil.ch oder per 

Telefon via Sekretariat 
gebucht werden. 

Startzeiten 
 für Gäste an Samstagen, 

Sonntagen und Feiertagen 
können am Freitag bzw. 1 Tag 
vor dem Feiertag per Telefon, 

via Sekretariat angefragt 
werden. 
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